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BEGRÜNDUNG 

Zur 50. Bebauungsplanänderung 

Deckblatt Nr. 50 Kurgebiet Süd 


Gemeinde: Bad Füssing 

Landkreis: Passau 

Regierungsbezirk: Niederbayern 

Der gültige Bebauungs- u.GrUnordnungsplan "Kurgebiet Süd" weist auf 
den Flur-Nummern 667, 668 , 669 und 670 Bebauungsmöglichkeiten von 11+0 
bis III mit 8 oberirdischen Stellplätzen aus. Die Bebaubarkeit soll nun auf II+D 
bis max. IV und 30 oberirdische Stellplätze erhöht werden . • 
Diese Maßnahme erfordert nun die Änderung des best. Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes. Für die Flur-Nr. 667, 668, 669 u. 670 werden nun 

Bebaubarkeiten von 11+0 bis IV mit 30 oberirdischen STP, GRZ mit 0,26 und GFZ 

mit 0,8 festgesetzt . 

Durch diese Bebauungsplanändenung werden auch zusätzliche öffentliche Flächen 

im nördl. und südI. Bereich ausgewiesen. 

Für Deckblatt Nr. SO gelten die Erläuterungen und Festsetzungen des rechtsverb. 

Bebauungs- und Grünordnungsplanes sowie der dazugehörigen Begründung 
sinngemäß. 


Würdigung der naturschutzrechtl. Belange: 

Durch die Bebauungsplanänderung bleibt die GRZ unter 0,3. 

Die 23 ausgewiesenen oberirdischen Stellplätze sind im Bestand bereits genehmigt, 
die Stellplätze sind gemäß gemeindl. Stellplatzsatzung mit wasserdurchlässigen 

Belägen ausgestattet bzw. werden entsprechend umgebaut 

Ein weiterer Ausgleichsbedari ist deshalb nicht erforderlich . 

Ein Umweltbericht ist ebenfalls nicht erforderlich, da der Änderungsbeschluss bereits am 
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Bad Füssing, den 24 .05.2004 



Verfahrens hinweise: 

Der Gemeinderat hat alJl 2J, MAJ~ die Änderung des Bebauungsplanes gern . § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 
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DLe vorgezogene Burgerbeteiligung wurde vom~.~.... ~~IJ~. bis I 1A.~I~, . ~~. vorgenommen. -, 
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Der Entwurf des Deckblattes NT. ,i.d.F. vom2_~: M~.I}~.wuTde mit Begrtiudung gern . § 3 Abs. 2 -
SauGS in der Zeit vom ~ß .ft.?L~ bis l.?!...MA.tJM öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der 
öffentl ichen Auslegung wurde ortsübl ich .bekannt gemacht. Die Beteiligung der Träger öffen tl icher 
Belange nach § 4 Abs. I DauGB wurde roit Schreiben vOlli t2...AP.R...1D.Oi durchgefuhrt. 
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Der Gemeinderat hat mIt Beschluss vom t!t.~AI ZJY.;! das Deckblatt gemäß § 10 BauGB als Satzung ""-...!:._ .. 
besch lossen. 

Gemeinde Bad FUss ing 

Bad Füssi ng, den .D,8.1IJJl J.1.~ J ürgenneister 

pie BcbauuT1gsp lanänderung wi rd mit dem Tage der Bekanntmachung, das ist am 
U~JU~I2[105 ...fem. § 10 8auGB rechtsvcrbind lich. Die Auslegung wurde ortsüblich am 
]:.J~!lq~bekannl gegeben. 
In der Bekanntmachung wurde darau f hiogewiesen , dass d ie Bebauungsplanänderung im Rathaus Bad 
Füssing währcnd der al1 g. Dicnst<itunden von jedermann eingesehen werden kann. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 uud 4 ßauGB über die fristgemäße Ge[tcndmaehung etwaiger 
Entschädigungsansprüche rur Eingriffe in e ine bisherige Nutzung durch diese Bebauungsplan änderung 
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wi rd hingewiesen. 
Unbeachtli ch werden eine nach § 214 Abs . t Satz I Nr. I his 3 8auGB beachtliche Verletzung der dort 
beze ichneten Verfahren s· und Fonnvorschrifien. e ine untcr Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsp lans lind nach $ 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs. 
wenn sie nicht innerha lb von zwe i Jahren se it dcm Inkrafttreten des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde ge ltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. I SauGB). 
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